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Einführung

Heinrich Böll: �Sollte es zu den Pflicht�bungen deutscher Autoren geh�ren, unter der Schule gelitten zu 
haben, so mu� ich mich wieder einmal der Pflichtvergessenheit zeihen. Ich behaupte: so weit habe ich es 
nicht kommen lassen. Ich habe mich manchmal gelangweilt in der Schule, ge�rgert, haupts�chlich �ber den 
Religionslehrer- aber gelitten? Nein.1

Die Lehrpersonen bewerten nicht fachliche Leistungen für sich, sondern Schüler, die berufsfachliche, 
kommunikative und soziale Kompetenzen erwerben. Jeder Schüler hat seine persönliche Biographie, ein 
ganz spezifisches Umfeld und seine höchstpersönliche Ausgangslage. Deshalb muss die Bewertung 
verstanden werden als eine Möglichkeit einen Veränderungsprozess beim Schüler einzuleiten bzw. als 
Ansatzpunkt den Schüler anzuregen, an den eigenen Begabungen und Befähigungen zu arbeiten.
Die Bewertungen in Form von Ziffernnoten oder von Urteilen haben mehrere Zielsetzungen.

Gute Noten oder Urteile motivieren den Schüler zu einer kontinuierlichen Lern- und Leistungsbereitschaft.
Schlechte Noten oder Urteile sollen die Faulheit des Schülers (sofern zutreffend) abwehren und den 
Schüler zu einer Kurskorrektur in seinem Lernverhalten und in seiner schulischen Mitarbeit anregen.
Die Lehrpersonen sollen vermeiden, dass Schüler resignieren und in einen Zustand der 
Misserfolgserwartung (self fullfilling prophecy) geraten.

� Die Ziffernnoten sind allgemein ein Informationsmittel über den jeweiligen Leistungsstand, und sie 
dienen gleichzeitig auch als ein Instrument zur Förderung der realistischen Selbsteinschätzung des 
Schülers, wobei in Form von Noten von 4 bis 10 in der Berufsbildung bzw. von 1 bis 10 in den 
Grund,- Mittel- und Oberschulen die Begabungs- und Leistungsschwerpunkte sowie die 
Leistungsdefizite dargestellt werden.

� Aus pädagogischen Überlegungen wird den Lehrerkollegien an den Grundschulen von seiten der 
Schulbehörden die Notenskala von fünf bis zehn und den Lehrerkollegien an den Mittelschulen die 
Notenskala von vier bis zehn zur Anwendung empfohlen ( Rundschreiben des Schulamtsleiters vom 
15. 10. 2009, Nr.47).

1 Heinrich Böll: Was soll aus dem Jungen bloß werden? Dtv- Verlag, München 2003, S. 8
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� Die Noten sind nicht einfach nur das arithmetische Mittel der im Notenregister der Lehrperson 
eingetragenen Leistungsbewertungen, sondern sie beinhalten auch die Bewertung der Mitarbeit und 
des Fleißes. Somit sind sie eine objektive und gerechte Beurteilung des Lernprozesses während des 
gesamten Schuljahres. Die Lernenden müssen immer wieder die Gelegenheit erhalten, ihren 
Lernprozess kritisch zu hinterfragen und ihre Defizite zu erkennen, damit sie ihre Problembereiche 
nachhaltig aufarbeiten können.

� Schlechte Noten bzw. Urteile dürfen nicht als versteckte Disziplinierungsmittel für uneinsichtige 
und störende Schüler angewandt werden. Die Störung des Unterrichts durch Schüler muss mit den 
gesetzlich vorgesehenen Erziehungs- und Disziplinarmaßnahmen behoben werden bzw. mit der 
Bewertung des Verhaltens in Ziffernnoten in den Mittel- und Oberschulen.

� Noten und Urteile sind nicht einseitig als Instrumente der Selektion anzusehen, sondern als eine 
klare Information über das Erreichen oder Nicht-Erreichen der gesetzten Lernziele und 
Kompetenzen.

� Die Schülerbewertung an den Grund- und Mittelschulen hat vorwiegend bildenden Charakter und 
verfolgt das Ziel, durch die Feststellung der erworbenen Kompetenzen einerseits und der 
Rückstände andererseits die Selbsteinschätzung der Schülerinnen zu fördern, die Bildungs- und 
Kompetenzniveaus zu verbessern, das Lernverhalten zu bestätigen oder zu verändern und den 
Bildungserfolg zu erhöhen.

� Die Noten des zweiten Semesters in der 5. Klasse der Grundschule und in der 3. Klasse der 
Mittelschule werden ergänzt durch eine differenzierte Beschreibung der erreichten Kompetenzen. 
Kompetenz wird definiert als nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse und Fertigkeiten in Arbeits- oder 
Lernsituationen für die berufliche und persönliche Entwicklung zu nutzen.

� Kompetenzen können nicht gelehrt, sondern nur selbsttätig und eigenverantwortlich von den 
Schülern in einer handlungsorientierten Lernkultur erworben werden.

Günter Grass: 
�So verk�rzt meine Schulzeit gewesen
ist, pr�gend war sie allemal.
Lehrergestalten hatten 
sich raumgreifend in meinen Tr�umen
breitgemacht, bis ich sie niederschrieb
und in B�cher sperrte, die nacheinander 
die Blechtrommel, Katz und Maus,
Hundejahre hie�en.� 2

2 Günter Grass: Mut zum Zweifel. In: Weisheit und Wahnwitz von Ludwig Fertig, Büchergilde Gutenberg, Frankfurt am Main 2002, S. 9
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1. Von der selektiven zur formativen Bewertung

Hermann Hesse: �Ich, der ich stets ein empfindlicher und auch kritischer Sch�ler gewesen 
war und mich gegen jede Abh�ngigkeit und Untertanenschaft bis aufs Blut zu wehren pflegte, 
war von diesem geheimnisvollen Lehrer eingefangen und v�llig bezaubert worden, einfach 
dadurch, dass er an die h�chsten Strebungen und Ideale in mir appellierte, dass er meine 
Unreife, meine Unarten, meine Minderwertigkeiten scheinbar gar nicht sah, dass er das 
H�chste in mir voraussetzte und die h�chste Leistung als selbstverst�ndlich betrachtete. Er 

brauchte nicht viel Worte, um ein Lob auszusprechen. Wenn er zu einer lateinischen oder griechischen 
Arbeit sagte: �Das hast du ganz nett gemacht, Hesse�, dann war ich f�r Tage gl�cklich und befeuert.� 3

Jede Schülerbewertung hat
a) eine motivierende,
b) eine orientierende,
c) eine berechtigende Funktion.

Die Lehrpersonen beurteilen, um Sch�lerinnen und Sch�ler in ihrer Lern- und Persönlichkeitsentwicklung
zu f�rdern. Beurteilung bedeutet f�r die Sch�lerinnen und Sch�ler in erster Linie Hilfe auf dem Weg des 
Lernens und das Erkennen der Differenz zwischen den vorgegebenen Anforderungen und der effektiv 
erbrachten Leistung. Die Lehrpersonen ermutigen sie in ihren Leistungsanstrengungen und unterst�tzen sie 
darin, Fortschritte und Schw�chen zu erkennen.

Die formative Bewertung betrachtet die Beurteilung nicht als Endpunkt, sondern als Ausgangspunkt 
einer handlungsorientierten Lernkultur.

� Diese Bewertungsform ist:
� Umfassend: neben dem Grundlagenwissen werden auch die gleichwertige kommunikative 

Kompetenz, Sozial- und Methodenkompetenz ber�cksichtigt.
� Zielorientiert: die Lernanforderungen werden mit messbaren und erreichbaren Zielen beschrieben.
� Individuell: Leistung und Lernverhalten werden im Kontext der pers�nlichen Entwicklung gesehen.

� Transparenz der Bewertung:

Darunter versteht man das Offenlegen der Bewertungskriterien.

� Welche Leistungen bzw. welche gemeinsam vom Klassenrat vereinbarten Kompetenzen flie�en in die 
Bewertung ein?

� Was wird bewertet: Klare Vereinbarung �ber den Pr�fungsstoff und Erl�uterung der pers�nlichen 
Bewertungskriterien (Bewertungsschl�ssel).

� Wie werden Leistungen bzw. Kompetenzen bewertet? Es sollen Gelegenheiten zum Fragen und �ben 
gegeben werden. Die kritische Selbsteinsch�tzung ist zu f�rdern.

� Bei der R�ckmeldung des Lernerfolgs ist p�dagogischer Takt geboten.

� Chance zur Leistungsverbesserung: Die Sch�ler sollen die M�glichkeit haben, eine missgl�ckte 
Leistung zu verbessern.

3 Hermann Hesse: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, Insel Verlag, Frankfurt am Main 1996, S. 101
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Fazit: Der Beurteilung dienen folgende Leitfragen:

� Welche individuellen Fortschritte auf dem Weg zu den Lernzielen sind erkennbar?
� Welche Entwicklung im Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten der Sch�lerin ist sichtbar?
� Welche Lernerfahrungen wurden gemacht und welche Kenntnisse erworben?
� Wie konnten Erfahrungen und Kenntnisse auf neue Situationen �bertragen werden?
� Wie k�nnen Sch�lerinnen und Sch�ler ihre Lernfortschritte, ihre Arbeit reflektieren und ihr erworbenes 

Wissen in Kompetenzen übertragen?
� Welche Schlüsse f�r den weiteren Lernverlauf k�nnen gezogen werden?

Erich Kästner:
�Es ist schon so: Die Fragen sind es,
aus denen das, was bleibt, entsteht.
Denk an die Frage eines Kindes:
�Was tut der Wind, wenn er nicht weht?��4

2. Richtlinien zur Schülerbewertung in der Berufsbildung (D.L H. vom 22. 12. 1994, 
Nr.63)

Klaus Mann: �Unter der Schule litt ich nicht ernsthaft, obwohl ich sie immer verachtete und oft auch ha�te. 
Ein so entsetzlich schlechter Sch�ler, wie ich jetzt oft mir einbilde, gewesen zu sein, war ich in Wirklichkeit 
gar nicht. Ich kam immer gerade durch, au�erdem hatte meine Mutter eine sehr raffinierte Art, die 
Professoren in den Sprechstunden zu bearbeiten.�5

2.1 Die Bewertungsskala und die Leistungsbeurteilung

Die Bewertung der Sch�ler erfolgt sowohl in der Gesamtleistung als auch in der Einzelleistung gem�� einer 
siebenteiligen Notenskala, die von 4 bis 10 reicht. Die einzelnen Noten tragen folgende Bezeichnung

10 ausgezeichnet
9 sehr gut
8 gut
7 befriedigend
6 gen�gend
5 ungen�gend
4 v�llig ungen�gend

Die Bewertung der Sch�ler kann, nach den geltenden Richtlinien, in jedem einzelnen Unterrichtsfach, in 
jeder F�chergruppierung sowie in jedem Kompetenzbereich erfolgen. 
Die Lehrperson hat bei der Leistungsermittlung, neben der mündlichen, schriftlichen und praktischen
oder anderen erbrachten Arbeitsformen, auch die Mitarbeit der Schüler (diligenza) im Unterricht 
einzubeziehen. Die Leistungsermittlungen pro Unterrichtsfach bzw. F�chergruppen und den 
Bewertungszeitraum legt das Lehrerkollegium am Beginn des Schuljahres fest. Dabei ist es sinnvoll, die 
Leistungsermittlungen �ber den Beurteilungszeitraum zu verteilen.

4 Erich K�stner: Was nicht in euren Leseb�chern steht, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1987, S. 25
5 Klaus Mann: Ruhe gibt es nicht, bis zum Schluss, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck 2001, S. 42



7

Wenn ein Sch�ler wegen Abwesenheit die festgelegte Mindestanzahl an 
schriftlichen/mündlichen/praktischen Leistungsermittlungen pro Bewertungszeitraum in einem Fach, in 
einer F�chergruppierung bzw. Kompetenzbereich nicht erreicht, so muss er die fehlenden �ber den 
betreffenden Lehrstoff innerhalb oder au�erhalb des Unterrichts nachholen. Entzieht sich ein Sch�ler bis 
zum Ende des Schuljahres den erforderlichen Leistungsermittlungen, wird das entsprechende Fach, die 
Fachgruppierung bzw. der Kompetenzbereich nicht bewertet, was ein Versetzen in die nächste Klasse 
nicht ermöglicht (Rechtsgutachten des Landes).

2.2 Leistungsermittlungen

Innerhalb einer Woche d�rfen in der Regel nicht mehr als drei und pro Tag nicht mehr als eine 
Schularbeit stattfinden. Die Bewertungskriterien f�r die verschiedenen Formen der Leistungsermittlungen 
sind rechtzeitig zu erl�utern.
Die Beurteilung der Einzelleistungen wie auch die Gesamtleistung der Sch�ler erfolgt nach der erw�hnten 
siebenteiligen Notenskala. Bei der Bewertung der Einzelleistungen k�nnen auch Zwischennoten gegeben 
werden, nicht aber bei der Semesternote.

2.3 Gültigkeit der Leistungsermittlung

Wenn die Leistungen von mehr als der Hälfte der Sch�ler bei einer schriftlichen oder graphischen 
Leistungsfeststellung mit �ungen�gend� beurteilt werden, so muss diese Leistungsermittlung mit einer neuen 
Aufgabenstellung wiederholt werden. 

2.4 Mitteilung und Einsichtnahme in die schriftlichen Leistungsermittlungen

Die vollj�hrigen Sch�ler und die Personen, welche die elterliche Gewalt �ber einen minderj�hrigen Sch�ler 
aus�ben, haben auf Anfrage das Recht, in die schriftlichen Arbeiten Einsicht zu nehmen.
Die Ergebnisse der m�ndlichen Leistungsfeststellungen sind den Sch�lern unmittelbar mitzuteilen, jene der 
schriftlichen bzw. praktischen Pr�fungen innerhalb der darauffolgenden Woche. Vorget�uschte Leistungen 
werden nicht beurteilt.

2.5 Versetzung und Archivierung der schriftlichen Arbeiten

Ein Sch�ler wird in die n�chsth�here Klasse versetzt, wenn er in allen F�chern, gegebenenfalls 
F�chergruppierungen sowie Kompetenzbereichen eine positive Beurteilung aufweist. Bei einer oder 
mehreren negativen Noten ist eine Versetzung durch einen begründeten Klassenratsbeschluss m�glich. 
Die schriftlichen Arbeiten werden bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres in der Schule aufbewahrt.

2.6 Absenzen- Auswirkung auf die Bewertung

An den Landesberufschulen und Landesfachschulen besteht f�r die Sch�ler Präsenzpflicht. �bersteigen 
die Absenzen in einem Unterrichtsfach ein Fünftel der Gesamtstunden, so kann er nur bei Vorliegen von 
schwerwiegenden Gr�nden beurteilt und versetzt werden. Auf jeden Fall muss er ein Drittel der 
Gesamtstunden besucht und alle notwendigen Leistungsermittlungen f�r die Beurteilung erbracht haben.

2.7 Bewertung der Schüler mit Behinderung in der Berufsbildung

F�r k�rperbehinderte oder sinnesgesch�digte Sch�ler ist der individuelle Erziehungsplan zu 
ber�cksichtigen. Es ist zul�ssig, besondere, von den Lehrpersonen ausgew�hlte Unterrichtsbehelfe zu 
verwenden, um den Lernfortschritt festzuhalten, wenn er mit dem Pr�fungsgespr�ch oder mit den 
herk�mmlichen schriftlichen Arbeiten nicht feststellbar ist.
Die Bewertung psychisch behinderter Schüler muss wegen ihrer bildenden und erzieherischen 
Bedeutung und wegen des Ansporns f�r den Sch�ler auf jeden Fall durchgef�hrt werden. Der Klassenrat 
�berpr�ft bei der Semester- oder Schlussbewertung anhand des individuellen Erziehungsplanes die 
Bewertungsunterlagen der einzelnen Lehrpersonen bez�glich der Lernfortschritte, die auch mit Hilfe von 
Erg�nzungs- und St�tzma�nahmen erzielt wurden. 

Sofern der Klassenrat feststellt, dass der Sch�ler Lernfortschritte erreicht hat, die den Lernzielen der 
geltenden Programme entsprechen oder mit diesen zumindest insgesamt �bereinstimmen, versetzt er den 
Sch�ler.

Wenn aber die im individuellen Erziehungsplan oder in den vereinfachten und unterschiedlichen 
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Programmen angestrebten Ergebnisse nicht erreicht wurden, kann der Klassenrat einen der folgenden 
Beschlüsse fassen:

� die Aufnahme des Schülers in die folgende Klasse ohne Vergabe von Noten, wenn der Klassenrat 
überzeugt ist, dass das Zusammenbleiben mit der Klasse für den Bildungsgang des Schülers besonders 
nützlich ist. Wenn im folgenden Schuljahr dem geltenden Lehrplan entsprechende Lernerfolge festgestellt 
werden, beschließt der Klassenrat die Versetzung. Es bedarf hierzu keiner Ergänzungsprüfung über die 
Fächer des vorhergehenden Schuljahres oder der vorhergehenden Jahre, weil dem Klassenrat aufgrund 
eines sich über ein Jahr ausdehnenden Schulbesuchs alle Bewertungsgrundlagen zur Verfügung stehen;

� die Wiederholung der besuchten Klasse und die entsprechende Überarbeitung der Ziele im individuellen 
Erziehungsplan.

Der Klassenrat kann die Aufnahme in die folgende Klasse ohne Pflicht zur Vergabe von Noten auch 
beschließen, wenn die im individuellen Erziehungsplan vorgesehenen Ziele zwar erreicht wurden, jedoch 
den Lernzielen der geltenden Lehrpläne nicht entsprechen.
Psychisch behinderte Schüler, die zur Diplomprüfung nicht zugelassen werden oder welche die Prüfung 
nicht bestehen, erhalten eine Besuchsbescheinigung für die Eintragung in die Rangliste für die 
Pflichteinstellung.
Die Integrationslehrpersonen gehören dem Klassenrat an und beteiligen sich deshalb vollberechtigt an der 
Bewertung der Schüler mit Behinderung bezüglich Lernfähigkeit, Fähigkeit zur Kommunikation, Beziehungs-
und Sozialisationsfähigkeit.

Die Integrationslehrperson ist vollwertiges 
Mitglied des Klassenrates.

Die Funktionsdiagnose bzw. die Individueller Schüler und Lehrlinge mit
Funktionsbeschreibung ist Erziehungsplan Behinderung können eine
Grundlage für die Ausarbeitung ist 2-jährige Anlehre besuchen,
des funktionellen Entwicklungsprofils Orientierungsrahmen sofern sie vorher einen Berufsfin-
des Klassenrates. für die Bewertung. dungskurs absolviert haben.

2.8 Bewertung des sozialen Verhaltens in der Berufsbildung

Das siebenteilige Bewertungsschema gilt nicht für das soziale Verhalten der Schüler. Für die Beurteilung des 
sozialen Verhaltens der Schüler sind die folgenden Beurteilungsstufen zu verwenden:

sehr gut

gut

zufriedenstellend

nicht zufriedenstellend

Der Klassenvorstand schlägt für jeden Schüler auf der Grundlage seines Verhaltens in- und außerhalb der 
Klasse - aber immer bezogen auf den Schulbereich - seiner Lernbereitschaft und seines Eifers im 
Schulbesuch dem Klassenrat eine Bewertung des sozialen Verhaltens vor. Durch die Bewertung soll das
Verhalten des Schülers in der Schule beurteilt und eine Aussage getroffen werden, inwieweit das 
persönliche Verhalten des Schülers und seine Einordnung in die Klassengemeinschaft den 
Anforderungen der Schule entsprechen, welche in der Schulordnung festgehalten sind. In literarischer 
Hinsicht kann das soziale Verhalten im Sinne von J. W. Goethe als die Höflichkeit des Herzens beschrieben 
werden.
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Das Lehrerkollegium kann zur Unterstützung der Klassenräte Richtlinien für die Bewertung des sozialen 
Verhaltens mit einem Beschluss verabschieden. Im Folgenden wird ein Auszug aus einem Beschluss als 
Fallbeispiel wiedergegeben:

Kriterien für die Zuteilung der Bewertung: zufriedenstellend

� wiederholte Verletzung der Schulordnung
� wiederholtes respektloses Verhalten
� unentschuldigte Absenzen
� Eintragungen im Notenregister bzw. im Klassenbuch
� schriftliche R�ge bzw. vor�bergehender Schulausschluss durch den Direktor
� Sch�digung des Images der Schule nach au�en durch Fehlverhalten im Unterricht bzw. bei au�erschulischen 

Veranstaltungen

Kriterien für die Zuteilung der Bewertung: nicht zufriedenstellend

� wiederholte grobe Verst��e gegen die Schulordnung
� mehrere Eintragungen im Notenregister bzw. im Klassenbuch
� wiederholte Disziplinarma�nahmen ohne merkbare Einsicht und Besserung
� ein- oder mehrmaliger Ausschluss von der Schule durch den Direktor  bzw. Klassenrat
� wenn ein Sch�ler durch sein Verhalten die Mitsch�ler k�rperlich oder psychisch sch�digt
� wenn ein Sch�ler die Mitsch�ler zu strafbaren Handlungen anleitet

Grundlegende Voraussetzung für die Zuteilung dieser negativen Bewertung ist, dass die Eltern des 
betroffenen minderjährigen Schülers durch den Direktor bzw. durch den Klassenvorstand vom 
schwerwiegenden Fehlverhalten ihres Kindes rechtzeitig informiert worden sind. Wenn der betroffene 
Schüler volljährig ist, muss er persönlich über sein Fehlverhalten in Kenntnis gesetzt werden, damit er dazu 
seine Stellungnahme abgeben kann.

Erich Kästner :
�Jeder Mensch suche sich Vorbilder! Das ist m�glich. Denn 
es existieren welche. Es ist unwichtig, ob es sich um einen 
gro�en toten Dichter, um Mahatma Gandhi oder um Onkel 
Fritz aus Braunschweig handelt, wenn es nur ein Mensch 
ist, der im gegebenen  Augenblick ohne Wimpernzucken 
das gesagt und getan h�tte, wovor wir z�gern. Das Vorbild 
ist wie ein Kompa�, der sich nicht irrt.� 6

2.9. Bewertung der Schüler mit Behinderung an den Grund- und Mittelschulen

� Die Bewertung der Lernprozesse und Leistungen, des Verhaltens und des allgemeinen Lernfortschrittes 
der Schülerinnen mit Funktionsdiagnose erfolgt auf der Grundlage des individuellen Erziehungsplanes
unter Berücksichtigung differenzierter Bewertungskriterien.

� Bei der Bewertung der Schüler mit Funktionsdiagnose muss im Notenregister der Lehrperson bzw. im 
Protokoll der Bewertungskonferenz angegeben werden, in welchen Fächern und fächerübergreifenden 
Tätigkeiten des persönlichen Jahresstundenplans besondere Unterrichtsmaßnahmen und 
Bewertungskriterien angewandt wurden und welche Fördermaßnahmen, teilweise auch anstelle der 
geplanten Inhalte in einzelnen Fächern, durchgeführt wurden. Im Bewertungsbogen sowie im Zeugnis 
scheint kein Hinweis auf besondere Unterrichtsmaßnahmen oder differenzierte Bewertungskriterien 
auf.

6 Erich Kästner: Was nicht in euren Lesebüchern steht, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1987, S. 53
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� Die Leistungserhebungen werden so gestaltet, dass sie dem erteilten Unterricht entsprechen und 
geeignet sind, den Fortschritt der Schüler mit Funktionsdiagnose in Bezug auf ihre Möglichkeiten und 
Ausgangslage zu beurteilen.

� Die Schülerinnen mit Funktionsdiagnose haben bei Leistungserhebungen Anrecht auf Zuhilfenahme
der aufgrund der Beeinträchtigung notwendigen Hilfsmittel.

� Für Schüler mit Funktionsdiagnose kann die Vorlage zur Bescheinigung der erworbenen Kompetenzen 
auf der Grundlage des jeweiligen individuellen Erziehungsplanes angepasst werden.

� Die Bewertung der Schülerinnen mit Funktionsbeschreibung erfolgt auf der Grundlage der in den 
jeweils geltenden Rahmenrichtlinien des Landes vorgegebenen Kompetenzzielen unter 
Berücksichtigung aller vorgegebenen individuellen Fördermaßnahmen.

� Die Schüler mit Funktionsbeschreibung haben bei Leistungserhebungen Anrecht auf Zuhilfenahme der 
aufgrund der Leistungsstörung notwendigen Hilfsmittel.

� Die Bewertung der Schülerinnen mit Migrationshintergrund erfolgt mit denselben Modalitäten wie die 
Bewertung der Schüler des Landes. Um die Integration der Schülerinnen mit Migrationshintergrund zu 
fördern, erfolgt ihre Bewertung, solange dies erforderlich ist, mit Bezug auf die Lernziele in den Fächern, 
fächerübergreifenden Bereichen und Tätigkeiten, laut angepasstem Lernplan. Darin können auch 
differenzierte Bewertungskriterien festgelegt werden

3. Die Betragensnote in den Mittel-und Oberschulen

Benedikt Sauer: �Eine gewisse Genugtuung erf�hrt N. C. Kaser in diesem zweiten Maturajahr dennoch durch seine 
schulischen Leistungen, oder besser: durch die erhaltenen Benotungen. �Glorreich� bewertet er sein �f�nferloses 
Weihnachtszeugnis� mit der �berraschungsnote �zehn� in �Betragen�: �ich sch�me mich�.�7

Der Klassenvorstand schlägt dem Klassenrat in der Bewertungskonferenz die Betragensnote vor, die 
einstimmig oder mehrheitlich vergeben wird. Eine negative Bewertung des Betragens führt zu einer 
Nichtversetzung.

Die Kriterien für die Betragensnoten werden vom Lehrerkollegium mit einem Beschluss festgelegt. Als 
Kriterien können verwendet werden: 
� Regelmäßigkeit des Schulbesuches
� Verantwortungsbewusstes Verhalten in der Klassen- und Schulgemeinschaft
� Kooperations- und Integrationsbereitschaft
� Einsatz- und Leistungsbereitschaft
� Positive Grundeinstellung zur Schule und Befolgung der Schulordnung

Für die Zuteilung einer positiven Betragensnote muss ein Großteil der angegebenen Kriterien erfüllt sein. 
Schwerwiegende Verstöße gegen die Schulordnung müssen schriftlich dokumentiert sein. Die Anhörung
des Schülers und die Gespräche bzw. die schriftliche Benachrichtigung der Eltern müssen schriftlich 
festgehalten sein. Der Beschluss des Klassenrates mit einer klaren Begründung über einen Ausschluss vom 
Unterricht muss vorliegen. Laut dem Ministerialrundschreiben vom 7. Mai 2009, Nr. 46 muss
die Betragensnote sowohl für die Berechnung des Notendurchschnitts als auch für die Zuteilung des 
Schulguthabens mitgezählt werden.

� Das Verhalten eines Schülers kann nur dann negativ bewertet werden, wenn dieser in Anwendung von 
Artikel 5, Absätze 10 und 12 des Beschlusses der Landesregierung vom 21. Juli 2003, Nr. 2523 
(Schüler- und Schülerinnencharta) im betreffenden Schuljahr insgesamt für mehr als fünfzehn 
Schultage vom Unterricht ausgeschlossen wurde und auch nach diesem Schulausschluss bzw. diesen 
Schulausschlüssen keine Verbesserung im Verhalten festgestellt werden konnte

7 Benedikt Sauer: norbert c. kaser, eine Biografie,Haymon Verlag, Innsbruck 1997, S. 51
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� Eine Betragensnote unter Sechs beinhaltet die Nichtzulassung zur staatlichen Abschlussprüfung in 
der Mittelschule und Oberschule ( Art. 6 des DPR Nr.122 / 2009 ).

Kriterien für die Zuteilung der Betragensnote Zehn

� vorbildliches Verhalten in der Klassen- und Schulgemeinschaft
� vorgelebte Kooperations- und Integrationsbereitschaft 
� keine unentschuldigten Absenzen und keine Regelverstöße

Kriterien für die Zuteilung der Betragensnote Neun

� höfliches und hilfsbereites Verhalten in der Gemeinschaft
� verantwortungsbewusst im Ausführen von Aufträgen
� keine unentschuldigten Absenzen und keine Regelverstöße

Kriterien für die Zuteilung der Betragensnote Acht

� vorwiegend höfliches und verantwortungsbewusstes Verhalten
� keine unentschuldigten Absenzen und keine namentlichen Eintragungen, aber einige ungerechtfertigte 

Verspätungen

Hermann Hesse: Das Streben nach Bildung, das hei�t nach geistiger und seelischer Vervollkommnung, ist 
nicht ein m�hsamer Weg zu irgendwelchen begrenzten Zielen, sondern ein begl�ckendes und st�rkendes 
Erweitern unseres Bewu�tseins; eine Bereicherung unserer Lebens- und Gl�cksm�glichkeiten.�8

8 Hermann Hesse: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, Insel Verlag, Frankfurt am Main 1996, S. 105
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Kriterien für die Zuteilung der Betragensnote Sieben

� geringe Einsatzbereitschaft für die Klassen- und Schulgemeinschaft
� mehrere Regelverstöße wie Eintragungen, ungerechtfertigte Verspätungen und unentschuldigte 

Abwesenheiten

Kritereien für die Zuteilung der Betragensnote Sechs

� wiederholte Verletzung der Schulordnung
� geringer Einsatz für die Klassen-und Schulgemeinschaft
� mehrere unentschuldigte Absenzen und Eintragungen im Klassenbuch
� vorübergehender Ausschluss von nicht mehr als 15 Tagen

Kriterien für die Zuteilung der Betragensnote Fünf

� wiederholte Disziplinarmaßnahmen ohne merkbare Einsicht und Besserung
� Ausschlüsse von der Schule von insgesamt mehr als 15 Tagen ( Hauptvoraussetzung )
� auffälliges Verhalten, wodurch Mitglieder der Schulgemeinschaft körperlich bzw. psychisch beschädigt 

wurden

In den Grundschulen erfolgt die Bewertung des Betragens wie bisher nicht in Ziffernnoten, sondern verbal 
im Rahmen des Globalurteils laut dem Rundschreiben des Schulamtsleiters vom 12. Jänner 2009,Nr.1.

Erich Fried:
�Wo lernen wir klug genug sein
die Fragen zu meiden
die unsere Liebe nicht eintr�chtig machen
und wo
lernen wir ehrlich genug sein
trotz unserer Liebe
und unserer Liebe zuliebe
die Fragen nicht zu meiden?� 9

9Erich Fried: Wo lernen wir. In: Einbruch der Wirklichkeit, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1991, S. 82
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4. Die Bewertung in Noten an den Grund,- Mittel- und Oberschulen

Frei nach Shakespeares: �To be or not to be -Sein oder Nichtsein� ist aus Sch�lersicht eine Notenfrage und 
hei�t Versetzung oder Nichtversetzung.

Für die Bewertung der Leistungen, der Prüfungsergebnisse und der erreichten Kompetenzen bestehen laut der 
geltenden Rechtsordnung die folgenden Bewertungsstufen, welche in Form von Noten von 1 bis 10 ausgedrückt 
werden ( KD vom 4. Mai 1925, Nr. 653 ).
Das Lehrerkollegium kann auf der Grundlage der Schulautonomie beschließen, die Noten: Eins, Zwei und Drei in den 
Mittel - und Oberschulen nicht zu erteilen, da sie den Erkenntnissen der Pädagogik und der Rechtsphilosophie 
widersprechen. In den Grundschulen sollen ebenfalls aus pädagogischen Überlegungen die Noten; Eins, Zwei, Drei und 
Vier nicht verwendet werden.
Im Rahmen einer lernzielorientierten Planung des Unterrichts werden in der Fachgruppe bzw. im Klassenrat die Kriterien 
für die Leistungsbeurteilung und für die Erreichung der Kompetenzen bei schriftlichen, mündlichen und praktischen 
Leistungsfeststellungen erarbeitet. Es ist dabei von besonderer Wichtigkeit, die Abstufung der negativen Leistungen 
und Kompetenzen möglichst einheitlich festzulegen. 

Mit der Note Vier werden die völlig ungenügenden Leistungen und Kompetenzen bewertet. Somit sind mit dieser 
Note Leistungen zu beurteilen, welche in keiner Weise den Anforderungen des Lehrplanes der jeweiligen Klassenstufe 
und dem individuellem Anspruchsniveau entsprechen. Als Beispiel könnte man anführen, wenn im Fach Mathematik der 
Schüler laut den Beurteilungskriterien:
� gedankliche Richtigkeit, Rechenwege,
� sachliche bzw. rechnerische Richtigkeit,
� Genauigkeit,
� und die gestellten Aufgaben 
in keiner Weise bewältigt.

Mit der Note Fünf werden ungenügende Leistungen und Kompetenzen beurteilt, welche nicht alle Erfordernisse für 
eine Beurteilung mit »genügend« erfüllen. Als Beispiel werden Ziele für die Beurteilung einer Schularbeit in Italienisch 
angegeben. Sollte der Schüler bei den angegebenen Zielen mehrheitlich den Anforderungen nicht entsprechen, so ist 
die Note Fünf sicherlich gerechtfertigt. Die Beurteilungskriterien sind folgende:
� Aussagen auf ihren inneren Zusammenhang erkennen
� Textstrukturierende Mittel herausarbeiten
� Bedeutung von Wörtern erfassen
� Beherrschung der Rechtschreibung
� Beherrschung der Syntax

Mit der Note Fünf gibt die bewertende Lehrperson zu erkennen, dass einige Grundkenntnisse vorhanden sind 
und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können.

Thomas Mann:
�Es kam so viel, es kam alles darauf an, ob Doktor Mantelsack 
guter Laune war oder nicht, denn man wu�te, da� er sich 
seinen Stimmungen unbewu�t und ohne die geringste 
Selbstkritik �berlie�. Er war von einer ganz ausnehmenden, 
grenzenlos naiven Ungerechtigkeit, und seine Gunst war hold 
und flatterhaft wie das Gl�ck. Stets hatte er ein paar Lieblinge, 
zwei oder drei, die er �Du� und mit Vornamen nannte, und die 
es gut hatten wie im Paradiese. Sie konnten beinahe sagen, 
was sie wollten, und es war dennoch richtig; und nach jeder 
Stunde plauderte Doktor Mantelsack aufs Menschlichste mit 
ihnen. Eines Tages jedoch, vielleicht nach den Ferien, Gott 
allein wu�te, warum, war man gest�rzt, vernichtet, abgeschafft, 
verworfen, und ein Anderer wurde mit Vornamen genannt.� 10

Mit der Note Sechs sind Leistungen und Kompetenzen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des 
Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung 
der Aufgaben in den wesentlichen Bereichen erfüllt. Nach Ansicht der Fachleute heißt das im konkreten 
Bewertungsalltag einer Deutschlehrerin, dass die Note »Sechs« immer dann gerechtfertigt ist, wenn die gestellten Ziele 
mehrheitlich in den wesentlichen Aspekten in positiver Weise erfüllt werden. Allgemeingültige Ziele z. B. für Deutsch 
sind:
� Textverständnis und Argumentationsfähigkeit
� Vom Schriftlichem ins Mündliche umformen und umgekehrt
� Sprachrichtigkeit und Ausdrucksfähigkeit

10 Thomas Mann: Buddenbrooks, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1989, S. 725



14

Mit der Note Sieben sind Leistungen und Kompetenzen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des 
Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung 
der Aufgaben in den wesentlichen Bereichen zur Gänze erfüllt; dabei werden Mängel in der Durchführung durch 
merkliche Ansätze zur Eigenständigkeit ausgeglichen.

Mit der Note Acht sind Leistungen und Kompetenzen zu beurteilen, mit denen die Schülerin die nach Maßgabe des 
Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung 
der Aufgaben in über das Wesentliche hinausgehendem Ausmaß erfüllt. Sie zeigt merkliche Ansätze zur 
Eigenständigkeit beziehungsweise bei entsprechender Anleitung die Fähigkeit zur Anwendung ihres Wissens und 
Könnens auf für sie neuartige Aufgaben.

Mit der Note Neun sind Leistungen und Kompetenzen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des 
Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung 
der Aufgaben in besonderem Maße erfüllt. Er beweist deutliche Eigenständigkeit beziehungsweise die Fähigkeit zur 
selbständigen, kreativen Anwendung seines Wissens und Könnens.

Mit der Note Zehn sind Leistungen und Kompetenzen zu beurteilen, mit denen die Schülerin die gestellten 
Anforderungen des Lehrplanes einwandfrei erfüllt und imstande ist, interdisziplinäre Zusammenhänge zwischen 
verwandten Fächern herzustellen, oder durch eigene produktive Beiträge das Unterrichtsgeschehen zu bereichern und 
die Mitschüler in der Leistungsbereitschaft anzuspornen.

Gute Lehrpersonen verhalten sich wie Schatzsucher, lassen sich ein auf die Welt - und Seelenfragen der 
Jugendlichen und erhalten von der Schülerseite jene Zuwendung, die sie für ihr Selbstwertgefühl als 
Pädagogen benötigen.

Fragen an das Unrecht

Das Bewusstsein für Unrecht schärfen,
war einmal mein Lernziel im Unterricht der Rechtskunde.
Ich sprach von der Willkür der Regierenden in den Diktaturen,
aber den Balken in den eigenen Augen bemerkte ich nicht.
Die Unbefangenheit der Jugendlichen lenkte mich darauf.
Meine Schulkasse war vorwiegend der Auffassung,
dass Lehrpersonen anfällig für Unrecht in der Bewertung sind.
Ich wollte nicht widersprechen und stellte die nächste Frage:
Sollen sich Schüler dem Unrecht in der Bewertung widersetzen?
Die Mehrheit mit der Überzeugung vom Unrecht in der Bewertung zerbröselte.
Da Lehrpersonen kaum einsichtig für Unrecht in der Bewertung sind, 
wäre es nicht zielführend, sich gegen dieses Unrecht aufzulehnen.
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Uwe erinnert mich an die Gedichtzeilen von Theodor Fontane:
Erscheint dir etwas unerh�rt, bist du tiefsten Herzens emp�rt,
b�ume nicht auf, versuchs nicht mit Streit, �berlass es der Zeit.�11

Als Geleitwort f�r das Schuljahr hatte ich sie den Jugendlichen empfohlen.
Wenn das Unrecht die Versetzung in die n�chste Klassenstufe gef�hrdet,
soll man dann mit den gebotenen Rechtsmitteln um sein Recht k�mpfen?
Die Bildungsziele versprechen, 
dass das Recht die Schwachen sch�tzt.
Quid iuris - Wie ist die Rechtslage?
Rat erteilt Bertolt Brecht in: �Lob der Dialektik� 
�Das Unrecht geht heute einher mit sicherem Schritt.
An wem liegt es, wenn die Unterdr�ckung bleibt? An uns.
An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? Ebenfalls an uns?12

In der Morgenr�te der Freiheit im November 1989
sind Diktaturen zerbrochen, bemerkt Irene als Klassensprecherin.
Die Herrschaft der Panzer war stumpf geworden
gegen�ber der Kraft der Gewaltlosigkeit der Menschen.
Darf es weiterhin so bleiben wie Johann Wolfgang Goethe feststellte:
�Wer die Macht hat, hat das Recht und gebraucht es auch.�
Ern�chternd verl�uft die Suche nach der Gerechtigkeit:
Die Sehnsucht ist fl�chtig, das Get�se der Rechthabenden laut.
In den Justizpal�sten bittet die G�ttin �Justitia� um Asyl und wird abgewiesen.
Die Klage an die Rechtsprechenden auf Herausgabe der Gerechtigkeit
k�nnen sich Sch�lerinnen und Eltern h�ufig nicht leisten.

Wo h�lt sich die G�ttin �Justitia� verborgen?
In der Weite der Erde und der Menschenherzen,
die selbst viel Unrecht durchgestanden haben.
Sind auf der Waage der �Justitia� die Gewichte falsch gesetzt?
Trifft dies zu, k�nnen junge Menschen keine Geborgenheit im Rechtsstaat finden.
N�chtern ausgewogen fiel das Fazit der Jugendlichen aus.
Das Mitempfinden f�r die Gedem�tigten und Entrechteten
auf der Erde erschien allen wichtig,
aber das grobe Unrecht der Erde sollte nicht aufgemischt werden 
mit den Verletzungen eines Schullebens.
Carl Jaspers hat uns einen Kompass der Gerechtigkeit mitgegeben:
�Das Unrecht, das einem anderen Menschen angetan wird,
wird mir angetan. Ein freier Rechtsstaat ist nur dort,
wo dieser Satz sich verwirklicht.�
Ben�tigen wir in den Schulen eine samtene Revolution der Herzen,
damit Unrecht benannt und isoliert wird?

Bin ich im Abw�gen von Recht und Gerechtigkeit
offen geblieben f�r die Wahrheiten von unten,
oder habe ich mich einfach eingereiht in die Mehrheit der Rechthabenden,
f�r die da unten einfach zu funktionieren haben?
Habe ich mich als Lehrender manchmal gefragt, 
wie gekr�nkte junge Seelen imstande sind,
den Schulalltag mit dem ganz gew�hnlichen Wahnsinn zu verarbeiten?
Gro�e Geister wie Hesse, Grass, Heinrich u. Thomas Mann 
haben ihre Lehrpersonen in Geschichten gesperrt.
Habe ich den Mut, mich selbstkritisch
im Spiegel der Sch�lergenerationen zu pr�fen,
ob ich dem �Honeste vivere, neminem laedere, 
suum cuique tribuere� treu geblieben bin.

Heinrich Brugger

11 Theodor Fontane: Die sch�nsten Gedichte, Diogenes Verlag, Z�rich 1996. S. 31
12 Bertolt Brecht: 100 Gedichte ausgew�hlt von Siegfried Unseld, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1988, S. 77
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5. Grundlagen der Bewertung

Marianne Gronemeyer: Die in der Schule aufgeworfenen Fragen sind in der überwiegenden Mehrheit 
uneigentliche Fragen, denn der Frager ist auf die Antwort keineswegs scharf. Er hatte sie längst im Kopf, 
bevor er die Frage aussprach. Die Schüler wissen haargenau, dass sie nicht gefragt, sondern nur abgefragt 
werden. Ich wage die Vermutung, dass neunzig Prozent der Lehrerfragen dem Typus «Ich weiß es, ob du es 
wohl auch schon weißt?» angehören. Bei diesem Typ von Frage, kann es nur richtige oder falsche 
Antworten geben. 13

Die Semesternoten bzw. Urteile als Ausdrucksmittel der Schülerpersönlichkeit müssen aus einer 
angemessenen Anzahl von schriftlichen bzw. mündlichen Lernerfolgskontrollen und der Bewertung der 
Mitarbeit hervorgehen und im Notenregister der Lehrperson vermerkt werden (Art. 4 Abs. 15 des D.L H. 
vom 22. 12. 1994, Nr. 63 u. Art.77 u. 79 des KD vom 4. 5. 1925, Nr. 653).

Berufsfachliche Kompetenz

Leistung (profitto)

Kommunikative, Sozial- und 
Methodenkompetenz

Fleiß u. Mitarbeit (diligenza)

� Beherrschung der wesentlichen 
Anforderungen der Lehrpläne und des 
berufsbezogenen Fachwissens

� Fähigkeit zu fachpraktischer und 
fachtheoretischer Reflexion

� Fähigkeit zur ziel- und prozessorientierten 
Arbeit

� Fähigkeit zur Verbindung von Theorie 
und Praxis

� Beherrschung der Fachsprache, 
sprachliche Ausdrucks- und 
Argumentationsfähigkeit, logisches 
Denkvermögen, Abstraktionsfähigkeit, 
Transfer

� Sorgfältiges Arbeitsverhalten und 
Fachinteresse

� Eigenbeiträge für den Unterricht und 
Konstanz im Schulbesuch

� Fähigkeit von anderen zu lernen und sich in 
Gruppen zu integrieren

� Fähigkeit, die eigene Meinung zu vertreten
� Fähigkeit, Kompromisse zu finden und zu 

akzeptieren
� Eigenständigkeit, Kritikfähigkeit, Kreativität, 

Verlässlichkeit, 
Verantwortungsbewusstsein,  
Teamfähigkeit

Die Pflicht der Bewertung muss von der einzelnen Lehrperson nach bestem Wissen und Gewissen, auf der 
Basis der einschlägigen Normen, erfüllt werden. Die Bewertung ist rechtlich fehlerhaft und 
verwaltungsgerichtlich angreifbar, wenn die Bewertungsgrundlagen unrichtig sind.
In den Bewertungsvorgang müssen somit alle relevanten Tatsachen einbezogen werden, welche für die
Beurteilung der erzielten Leistungen und der erworbenen Kompetenzen der Lernenden wesentlich sind. 
Die entscheidenden Bewertungskriterien werden im Folgenden beschrieben:

� Lernfortschritt und Leistung
Die Förderung der schulischen Leistungsbereitschaft gehört in unserer Leistungsgesellschaft zu den 
Kernaufgaben der öffentlichen Schule. Deshalb sollen die Lehrpersonen den Lernprozess so gestalten, 
dass die Lernenden möglichst viele Gelegenheiten erhalten, ihr eigenes Können in ermutigender Weise 
zu erfahren.

13 Marianne Gronemeyer: Lernen mit beschränkter Haftung, Rowohlt Verlag, Berlin 1996, S. 66
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� Verarbeitung von Fehlern
Wenn die Lehrpersonen eine angstfreie Verarbeitung von Fehlern erm�glichen, dann versp�ren die 
Lernenden das Glück des Gelingens. Dieses Lernklima f�rdert nachhaltiges Lernen und die Annahme 
von Leistungsbewertungen.
Das �Aha-Erlebnis� oder ein �Wau- ich kann es� klingt wie die heitere Ouvert�re einer Oper und festigt 
das Selbstwertgef�hl der Lernenden.

� Erworbenes Wissen in Kompetenzen übertragen
Die F�higkeit der Lernenden, das erworbene Wissen in Kompetenzen zu �bertragen, muss im Lichte 
einer selbstwirksamen Lernkultur in den Mittelpunkt der Leistungsbewertung ger�ckt werden. Die 
Lehrpersonen sollen ein eigenverantwortliches Lernen und Steuern der Lernprozesse durch die 
Lernenden oft erm�glichen und sich auf die Rolle eines unterst�tzenden �Lerncoaching� beschr�nken. 
Diese kritische Begleitung und die Beobachtungen in diesen Phasen k�nnen dann im Einzelnen in die 
Bewertung der erworbenen Kompetenzen einflie�en.

� Portfolioarbeit als neuer Ansatz für die Leistungsbewertung
Portfolio ist eine strukturierte Sammlung von besonders aussagekr�ftigen und bewerteten Arbeiten der 
Lernenden, in welchen die erworbenen Kompetenzen sichtbar werden. Durch die Portfolioarbeit oder 
auch durch die F�hrung eines Arbeitsjournals z. B. k�nnen die Lernenden ihren individuellen Lernprozess 
reflektieren und die Qualit�t der eigenen Arbeiten auch selber beurteilen. Wenn die Bewertung als eine 
Lernsituation erlebt wird, in welcher die Lernenden einen Misserfolg durch eine �berarbeitung in einen 
Erfolg verwandeln k�nnen, dann wird die urspr�ngliche negative Bewertung in der Lernbiografie 
nachhaltig aufgearbeitet.

� Angemessene Anzahl von Bewertungsgrundlagen
Jede Zeugnisnote bzw. Beurteilung muss durch eine entsprechende angemessene Anzahl von Noten 
aus m�ndlichen und/oder schriftlichen Leistungsermittlungen (mindestens zwei pro Bewertungszeitraum) 
sowie durch die Einbeziehung des Fleißes und der Mitarbeit (diligenza e collaborazione) im 
Notenregister der einzelnen Lehrperson begr�ndet sein.

Fazit: Da die Leistungsbewertung ein kontinuierlicher Beobachtungsprozess der Lernenden ist, kann 
die einzelne Lehrperson die Wortmeldungen und Einzelbeitr�ge der Lernenden st�ndig in Form von 
Noten oder verbalen Bewertungsformen in ihrem Notenregister bewerten und vermerken.
Im Oberschulbereich und in der Berufsbildung muss eine mündliche Prüfung in Form von einer 
einzigen Frage f�r die betroffenen Lernenden als Pr�fung erkennbar sein. Wenn das gelenkte 
Unterrichtsgespr�ch von der Lehrperson bewertet wird, muss dieser Umstand den Lernenden 
bekannt sein.

Erich Kästner: �Seid nicht zu flei�ig!
Bei diesem Ratschlag m�ssen die Faulen 
wegh�ren. Er gilt nur f�r die Flei�igen, aber 
f�r sie ist er sehr wichtig. Das Leben besteht
nicht nur aus Schularbeiten. Der Mensch soll lernen,
nur die Ochsen b�ffeln. Ich war als kleiner Junge 
auf dem besten Wege ein Ochse zu werden.� 14

Auszug aus dem Beschluss des Lehrerkollegiums der Handelsoberschule Brixen

Bewertungsrahmen

Aktive Mitarbeit, Flei�, Gewissenhaftigkeit, P�nktlichkeit und saubere Ausf�hrung von schriftlichen oder 
praktischen Arbeitsauftr�gen beeinflussen die Gesamtleistung, welche sich aus den Bewertungen der 
Leistungskontrollen ergibt. Am Anfang des Schuljahres werden Eingangstests durchgef�hrt, nach denen das 
Jahresprogramm ausgelegt wird.

14 Erich K�stner: Was nicht in euren Leseb�chern steht, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1987, S. 54
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Leistungskontrollen

� Die Leistungen und Lernfortschritte werden in Form von schriftlichen, m�ndlichen und praktischen 
�bungen laufend �berpr�ft.

� Die Aufgaben in den Leistungsfeststellungen werden so gestaltet, dass die Sch�lerin bei der L�sung der 
Aufgaben die Kenntnis der einschl�gigen Lerninhalte, die Einsicht in die Zusammenh�nge sowie die 
Eigenst�ndigkeit im Denken und in der Anwendung des Lernstoffs nachweisen kann.

� Klassenarbeiten und /oder verbindliche Leistungstests werden mit den Sch�lern vereinbart. Informelle 
Feststellungstests z�hlen als m�ndliche Leistungen.

Bewertungskriterien

Hinsichtlich der Bewertung der Leistungen, F�higkeiten und Fertigkeiten werden folgende Gesichtspunkte 
ber�cksichtigt: Grad der Kenntnis behandelter Inhalte, Klarheit und Korrektheit der Aussagen, Anwendung 
der Fachsprache, Sprach- und Schreibrichtigkeit, Einsicht in die Zusammenh�nge, eigenst�ndige Vertiefung 
und Anwendung der Inhalte, Vielfalt und Aktualit�t der Denkanst��e, Kreativit�t und Originalit�t, 
Argumentationsf�higkeit und kritisches Urteilsverm�gen, F�higkeit des Transfers gewonnener Erkenntnisse, 
Einbezug aktueller Ereignisse und Entwicklungen in die behandelte Materie, Eigenst�ndigkeit, 
Teamf�higkeit, regelm��iger Schulbesuch und aktive Beteiligung am Unterrichtsgeschehen gem�� Art. 13 
Abs. 7 der MV vom 13. Februar 2001, Nr. 29.

6. Bewertungskriterien für die Notenkonferenzen

Die folgenden zusammengefassten Bewertungskriterien sollen gewährleisten, dass sich die Klassenräte bei 
den Bewertungskonferenzen an einheitliche Entscheidungsrichtlinien halten. Diese Kriterien enthalten zum 
Teil auch Richtlinien, die bereits in den geltenden Bestimmungen enthalten und für die Schule bindend sind.

6.1 Allgemeingültige Kriterien für alle Schulstufen

� Die Versetzung in die nächst höhere Klasse erhält, wer bei der Schlussbewertung in allen Fächern bzw. 
Kompetenzbereichen mindestens die Note 6 aufweist.

� Alle Noten müssen auf einer angemessenen Anzahl von Bewertungsgrundlagen beruhen 
(Schularbeiten, schriftliche Tests, mündliche Prüfungen, Projektarbeiten, Hausarbeiten etc.) und im 
Notenregister der Lehrperson vorschriftsmäßig aufscheinen.

� Bei der Notenkonferenz sollen ganze Noten vorgeschlagen werden.

Rolf Dubs:
�Meine
wichtigste Anregung
besteht darin, am grunds�tzlichen
Bildungsziel in der Dreiheit
Erziehung zum t�chtigen 
Menschen, Erziehung zum 
gemeinschaftsf�higen Menschen 
und Erziehung zum Menschen mit 
innerem Halt festzuhalten.� 15

15 Rolf Dubs: Lehrerverhalten, SKV Verlag, Zürich 1995, S. 29
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� Negative Notenvorschläge für die Jahresbewertung müssen laut der Rechtsprechung von den 
Lehrpersonen in der Notenkonferenz durch Vorlage aller während des Schuljahres durchgeführten 
Bewertungen und durch eine zusammenfassende schriftliche Beurteilung im Notenregister 
begründet sein. Die Begründung kann synthetisch sein, darf aber nicht in einer bloßen verbalen 
Wiederholung der zugeteilten Note bestehen. Zum Beispiel: "Völlig ungenügend" ist keine Begründung, 
sondern eben nur eine Wiederholung einer stark negativen, in Zahlen ausgedrückten Note Vier. Die 
zusammenfassende Beurteilung der Lehrperson muss Hinweise über das Ausmaß der ungenügenden 
Leistungen und die möglichen Ursachen dafür enthalten und wird während der Notenkonferenz mündlich 
vorgetragen.

Fallbeispiel: Die Schülerin Mirjam beherrscht elementare Regeln der Rechtschreibung und Syntax nicht. 
Sie erfasst die Bedeutung von vielen Wörtern nicht und zeigte während des Schuljahres wenig Einsatz, 
ihre schwerwiegenden Wissens- und Verständnislücken im Fach Deutsch zu beheben. Deshalb ist es im 
Interesse der Bildungslaufbahn von Mirjam, durch die Wiederholung des Schuljahres die genannten 
Bildungsdefizite zu beseitigen.

� Eine Nichtklassifizierung muss, auf Vorschlag der Lehrperson, mit Beschluss des Klassenrates 
vorgenommen und begründet werden (fehlende Mindestanzahl an Bewertungsgrundlagen infolge von 
Absenzen, Leistungsverweigerung, gezielter Prüfungsentzug etc.).

6.2 Versetzung in die nächste Klasse

Grundschule

� Die periodische Bewertung der Lernerfolge und die Schlussbewertung erfolgen durch die Vergabe von 
Zehntelnoten und werden ergänzt durch das Globalurteil der Schülerin.

� Die Nichtversetzung in die nächste Klasse kann der Klassenrat nur bei Einstimmigkeit und nur in 
begründeten Ausnahmefällen beschließen (Art. 3 des Gesetzes Nr. 169/2008).

Mittelschule

Bei der Mittelschule werden vom Klassenrat jene Schüler in die nächste Klasse versetzt, die:

� den Schulbesuch im Mindestausmaß von 75 Prozent des persönlichen Jahresstundenplans 
nachweisen (Art. 11 des Leg. D. Nr. 59/2004),

� in jedem Unterrichtsfach eine Bewertung von nicht weniger als 6/10teln erhalten haben (Art. 3, Absatz 3 
des Gesetzes Nr. 169/2008),

� eine Bewertung des Verhaltens von nicht weniger als 6/10teln erhalten haben (Art. 2, Absatz 1, 2, 3 des 
Gesetzes Nr. 169).

� Der Klassenrat beschließt bei Stimmenmehrheit die eventuelle Nichtversetzung (Art. 3,. Absatz 3 des 
Gesetzes Nr. 169/2008).

� In begründeten Ausnahmefällen kann der Klassenrat auf der Grundlage der vom Lehrerkollegium 
beschlossenen Kriterien die Gültigkeit des Schuljahres auch dann beschließen, wenn genügend 
Bewertungselemente vorliegen, damit die Jahresbewertung vorgenommen werden kann.

� Eine positive Bewertung der Angebote im Rahmen des Wahlbereichs und im Fach Religion sind für die 
Versetzung in die nächste Klasse und für die Zulassung zur staatlichen Abschlussprüfung der Unterstufe 
nicht erforderlich.

Oberschule

� Schülerinnen, die in jedem Unterrichtsfach (Art. 193 des Leg.D. Nr. 297/1994 und Art. 13 der M.V. Nr. 
90/2001) und im Verhalten (Art. 2, Absatz 1, 2, 3 des Gesetzes Nr. 169/2008) eine Bewertung von nicht 
weniger als 6/10teln erlangen, werden vom Klassenrat in der Schlussbewertungskonferenz in die 
nächste Klasse versetzt.

� Die Verhaltensnote wird so wie die Bewertung der Lernerfolge für die Festlegung des Schulguthabens 
der dritten und vierten Klasse berücksichtigt (M.V. Nr. 40/2009 und M.R. Nr. 46/2009).

� Für Schüler, die in einem oder mehreren Fächern eine ungenügende Bewertung erhalten, wird die 
Entscheidung über die Versetzung oder Nichtversetzung verschoben. Gemäß M.V. vom 05. 11. 
2007, Nr.92 erfolgt die definitive Entscheidung darüber vor Unterrichtsbeginn des darauffolgenden 
Schuljahres.
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Berufsbildung

� Sch�ler und Lehrlinge, die in einem Fach oder in einem Kompetenzbereich negative Noten
aufweisen, werden in der Regel vom Klassenrat mit begr�ndetem Beschluss nicht versetzt. Der 
Klassenrat kann aber auch, unter Ber�cksichtigung der Leistungen in den anderen F�chern, die 
Versetzung beschlie�en, wenn die Aussicht besteht, dass der Schüler im Laufe des nächsten 
Schuljahres Leistungsrückstände beheben und das Klassenziel erreichen kann.

� Bei Sch�lern der Berufsgrundstufe, die w�hrend des Jahres negative Noten aufweisen, wird auch 
ber�cksichtigt, ob und mit welchem Erfolg sie die von der Schule gebotenen St�tzma�nahmen und 
Lernhilfen genutzt haben. Das Ergebnis der St�tzma�nahmen ist in den Notenregistern der 
Lehrpersonen dokumentiert.

Wichtig: Sch�lerinnen und Lehrlinge der Berufsbildung, welche in einem der zwei Kompetenzbereiche 
oder in einem Fach in zwei aufeinander folgenden Schuljahren ungen�gende 
Abschlussleistungen erbringen, m�ssen das Schuljahr wiederholen. Sch�ler und Lehrlinge mit 
derartigen Leistungsprofilen werden am Ende der 3. Klasse der BFS nicht zur Diplompr�fung bzw. 
am Ende der schulischen Ausbildung nicht zur Lehrabschlusspr�fung zugelassen. Es werden 
ihnen � falls sie das 18. Lebensjahr erreicht haben - die Befreiung von Bildungspflicht und 
Bildungsrecht sowie die erworbenen Bildungsguthaben f�r weitere Ausbildungen oder f�r den 
Einstieg in die Arbeitswelt bescheinigt laut dem Rundschreiben des Abteilungsdirektors der 
deutschen und ladinischen Berufsbildung Nr. 4/2004.

Fazit: Die Schlussnote am Ende des Schuljahres wird bestimmt 
durch:
die angemessene Gewichtung der Einzelnoten; 
den festgestellten Lernfortschritt, d.h. es z�hlt nicht nur die 
arithmetische Mitte der Noten;
die Reife f�r die n�chst h�here Klasse, d. h. die Aussicht, 
das Klassenziel im n�chsten Schuljahr zu erreichen.

6.3 Zulassung zu den Abschlussprüfungen und Abschlussnote

Mittelschule

� Die Zulassung zur Abschlusspr�fung erfolgt mittels Zulassungsurteil des Klassenrates f�r die Sch�ler, 
die in jedem Unterrichtsfach und im Verhalten eine Bewertung von nicht weniger als 6/10teln erhalten 
haben. 

� Die Nichtzulassung zur Abschlusspr�fung erfolgt aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses des 
Klassenrates (Art. 3, Absatz 3 des Gesetzes Nr. 169/2008). Bez�glich Zusammensetzung des 
Klassenrates zum Zwecke der Bewertung  bleiben die bisherigen Bestimmungen aufrecht.

� Demnach geh�ren dem Klassenrat auch die Integrationslehrpersonen und die Lehrpersonen f�r den 
Religionsunterricht f�r jene Sch�ler an, denen sie Religionsunterricht erteilt haben. Die Note f�r das 
Fach Religion wird sowohl f�r die Versetzung in die n�chste Klasse wie auch f�r die Zulassung zur 
Abschlusspr�fung nicht berücksichtigt.

� Die Pr�fungskommission bzw. die Unterkommissionen vergeben f�r jeden Kandidaten eine Gesamtnote
in Zehnteln (Art. 3, Absatz 3 des Gesetzes Nr. 169,2008), die sich aus den Bewertungen der 
schriftlichen Pr�fungen, der gesamtstaatlichen Pr�fung und des Kolloquiums zusammensetzt. Die 
Bewertung der gesamtstaatlichen Pr�fung erfolgt auf der Grundlage der entsprechenden Korrekturraster 
und der von der Pr�fungskommission vereinbarten Bewertungskriterien. Die Pr�fungskommission legt im 
Rahmen der Vorkonferenz Kriterien fest, nach denen die Gesamtnote f�r die Abschlusspr�fung 
vergeben wird.
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� Das Ergebnis der Abschlusspr�fung, ausgedr�ckt in einer Zehntelnote, wird im Pr�fungsprotokoll durch 
ein Gesamturteil zu den Ergebnissen der Abschlusspr�fungen erg�nzt, welches die Lernentwicklung 
sowie den allgemeinen Reifegrad des Sch�lers oder der Sch�lerin beschreibt.

� Das Diplom der Abschlusspr�fung und eine Bescheinigung der Kompetenzen erhalten die 
Kandidatinnen, die eine Gesamtbewertung von nicht weniger als 6/10teln erlangen (Art. 3, Absatz 3 des 
Gesetzes Nr. 169/2008).

� Das positive Ergebnis der Abschlusspr�fung (Zehntelnote) wird an der Anschlagtafel der Schule 
ver�ffentlicht, bei einem negativen Ergebnis wird lediglich �nicht bestanden� angef�hrt.

Oberschule

� F�r die Zulassung zur Abschlusspr�fung m�ssen die Sch�lerinnen der Abschlussklassen der 
staatlichen und gleichgestellten Schulen Bildungsr�ckst�nde des vorhergehenden Schuljahres 
aufgeholt haben.

� Gem�� Art. 6 des DPR Nr. 122/ 2009 gelten f�r die Zulassung zur Abschlusspr�fung jene Sch�ler als 
positiv bewertet, die bei der Schlusskonferenz �ber die f�nfte Klasse in jedem Unterrichtsfach und in der 
Bewertung des Verhaltens mindestens �Sechs� erhalten haben.

� Die Bewertung des Verhaltens ist sowohl f�r die Ermittlung des Durchschnitts wie auch f�r die 
Festlegung des Schulguthabens zu ber�cksichtigen (Ministerialrundschreiben vom 7. Mai 2009,Nr.46).

� Am Ende der staatlichen Pr�fung wird jedem Kandidaten eine in Hundertsteln ausgedr�ckte 
Gesamtnote erteilt. Sie ergibt sich aus der Summe der Punkte, die die Pr�fungskommission f�r die 
schriftlichen Arbeiten und f�r das Pr�fungsgespr�ch vergibt und jener Punkte, die der einzelne Kandidat 
als Schulguthaben erhalten hat.

� Die Pr�fungskommission verf�gt �ber 45  Punkte f�r die Bewertung der schriftlichen Pr�fungen und �ber 
30 Punkte f�r die Bewertung des Pr�fungsgespr�ches. Jede Kandidatin kann f�r ihr Schulguthaben 
h�chstens 25 Punkte geltend machen.

� Die Mindestpunktezahl, um die Pr�fung zu bestehen, ist 60/100. Das Ergebnis der schriftlichen 
Pr�fungen wird f�r alle Kandidatinnen mindestens einen Tag vor dem f�r den Beginn des 
Pr�fungsgespr�ches festgesetzten Termin an der Anschlagtafel der Schule, die Pr�fungssitz ist, 
ver�ffentlicht.

� Ohne die H�chstzahl von 100 Punkten zu �berschreiten, kann die Pr�fungskommission mit Begr�ndung 
die Gesamtpunktezahl bis zu einem Maximum von f�nf Punkten erh�hen, wenn der Kandidat ein 
Schulguthaben von mindestens 15 Punkten vorweist und ein Gesamtergebnis von mindestens 70 
Punkten erzielt hat. Den Sch�lerinnen, welche die H�chstzahl von 100 Punkten ohne diese Erh�hung 
erreichen, kann von der Kommission die Auszeichnung zuerkannt werden. 

Die im internationalen Bildungswettbewerb verwendeten �Rankings und Ratings� ber�cksichtigen kaum die 
Pers�nlichkeitsentwicklung der Jugendlichen.






















































